
Gültig ab November 2014

1. Geltungsbereich

Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote 
der Schinko GmbH (in der Folge auch „SCHINKO“ 
genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder 
von diesen Geschäftsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Kunden gelten nur dann als aner-
kannt, wenn SCHINKO ihrer Geltung ausdrücklich 
zugestimmt hat; insbesondere sind keinerlei Ver-
tragserfüllungshandlungen von SCHINKO als 
Zustimmung zu abweichenden Vertragsbedingun-
gen anzusehen. 

2. Angebot

Sämtliche in Angeboten, Werbematerialien und 
sonstigen Unterlagen von SCHINKO enthaltenen 
Abbildungen, Zeichnungen, Pläne, Material-, Ge-
wichts-, Maß- und Preisangaben, usw. sind un-
verbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich schrift-
lich zum Vertragsinhalt erklärt werden. 

3. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn SCHINKO 
nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auf-
tragsbestätigung abgesandt hat.
 
4. Preise

Alle seitens SCHINKO genannten Preise verstehen 
sich Ex-Works und sind, sofern nichts anderes aus-
drücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu 
verstehen. Im Preis enthalten ist eine einfache, 
handelsübliche Verpackung der Ware; Sonderver-
packung, Verladung, Transport und 
Transportversicher ung, etc. sind vom Kunden 
gesondert zu tragen.  
 
5. Zahlungsbedingungen

5.1. Sämtliche Zahlungen haben unverzüglich 
nach Rechnungseingang zu erfolgen und gelten 
erst mit Eingang auf dem Geschäftskonto von 
SCHINKO als schuldbefreiend geleistet. Der Kunde 
ist bei Zahlungsverzug zur Zahlung von Verzugszin-
sen in Höhe von 12% p.a. sowie zum Ersatz sämtli-
cher Mahn- und Inkassospesen des Auftragneh-
mers, unabhängig ob externer oder interner 
Aufwand, verpflichtet. 

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im 
Eigentum von SCHINKO. Eine Weiterveräußerung 
ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung von 
SCHINKO zulässig. Der Kunde ist zur Abtretung 
seiner hierdurch entstehenden Forderungen Drit-
ten gegenüber an SCHINKO verpflichtet.
 
7. Lieferung

7.1. Sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart 
wurde, erfolgen sämtliche Lieferungen EXW Mat-
zelsdorf 60, 4212 Neumarkt, Österreich, Incoterms 
2010. Für den Fall der Hilfestellung im Rahmen der 
Beladung und Ausfuhranmeldung hält sich der 
Kunde SCHINKO schad- und klaglos.
7.2. SCHINKO ist berechtigt, Teil- und Vorlieferun-
gen durchzuführen und diese in Rechnung zu stel-
len. 
7.3. Liefer- und Leistungsfristen beginnen mit dem 
Tag der Übermittlung einer Auftragsbestätigung 
von SCHINKO, jedoch nicht vor Erfüllung von 

Kundenver pflichtungen wie z. B. Beibringung von 
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben, Anzahl-
ungen oder zur Verfügung Stellung von Beistell-
teilen. Liefer- und Leistungsfristen sind nur an-
nähernd berechnet und können von SCHINKO um 
bis zu 3 Kalenderwochen überschritten werden. 
Erst nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist von zu-
mindest 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten. 

8. Gewährleistung und Schadenersatz

8.1. Der Kunde hat die Waren unmittelbar nach 
Erhalt zu untersuchen und etwaige Mängelrügen 
unverzüglich, jedenfalls aber binnen 7 Tagen nach 
Waren übergabe schriftlich und unter detaillierter 
Angabe des behaupteten Mangels zu erheben, an-
dernfalls die Ware als genehmigt gilt. Bei verdeck-
ten Mängeln hat die Mängelrüge ebenfalls binnen 
7 Tagen ab deren Entdeckung zu erfolgen. Ein all-
fälliger Anspruch auf Ge währleistung ist stets vom 
Kunden zu beweisen, der zum Ersatz aller Kosten 
für nicht berechtigte oder nicht fristgerechte 
Mängelrügen verpflichtet ist. SCHINKO behält sich 
ausdrücklich vor, einen etwaigen Gewährleistung-
sanspruch nach eigener Wahl durch Verbesserung, 
Austausch oder Preisminderung zu erfüllen soweit 
nicht gesetzlich ein Wandlungsanspruch besteht. 
Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und be-
ginnt mit Übergabe der Ware. Werden vom Kunden 
ohne vorherige schrift liche Zustimmung von 
SCHINKO Veränderungen oder Bearbeitungen an 
dem übergebenen Kaufgegenstand oder Werken 
vorgenommen, erlischt jegliche Gewährleis-
tungsverpflichtung des Auftragnehmers.
8.2. Die Haftung von SCHINKO für Schäden ist mit 
Ausnahme von Personenschäden auf Fälle von Vor-
satz und grob fahrlässigem Handeln beschränkt. 
Die Beweislast für das Vorliegen eines solchen Ver-
schuldens trägt der Kunde. Ausgeschlossen ist – so-
weit gesetzlich zulässig – insbesondere auch jegli-
cher Ersatz von reinen Vermögensschäden, 
mittelbaren Schäden und Verlusten bzw. Fol-
geschäden aller Art sowie entgangenem Gewinn. 
Die Haftung von SCHINKO ist generell auf den typ-
ischerweise vorhersehbaren Schaden und wert-
mäßig mit dem Wert der (Teil-)Lieferung begrenzt. 
Schadenersatzan sprüche verjähren nach sechs 
Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, 
jedenfalls nach zwei Jahren ab Erfüllung des Ver-
trages. Wird eine Bestellung aufgrund von Kon-
struktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen 
des Kunden angefertigt, so erstreckt sich die 
Haftung des Auftragnehmers nicht auf die Richtig-
keit der Konstruktion, sondern ledig lich darauf, 
dass die Ausführung gemäß den Angaben des 
Kunden erfolgt.

9. Produkthaftung

9.1 Allfällige Regressforderungen, die aus dem Titel 
„Produkthaftung“ isd PHG gegen uns gestellt 
werden, sind ausgeschlossen, es sei denn, der 
Regressbe rechtigte weist nach, dass der Fehler in 
unserer Sphäre verursacht und zumindest grob 
fahrlässig verschuldet worden ist. 
10. Schutzrechte

10.1. Der Kunde hat SCHINKO für alle Ansprüche 
aus der Ausführung seiner Bestellung in jenen Fäl-
len klaglos zu halten, in denen durch die Aus-
führung seiner Vorschriften bestimmter Qualitäts- 
und sonstiger Eigenschaften oder durch die 

Verwendung von SCHINKO zur Verfügung gestellter 
Zeichnungen, Mo delle, Muster, Behelfe und ähnli-
cher Vorschriften in- und ausländischer Schutzre-
chte Dritter, insbesondere Patent-, Marken-, Mus-
terschutz- und Ur  heberrechte verletzt werden.
10.2. Die Pläne, Skizzen und sonstigen technis-
chen Unterlagen von SCHINKO bleiben ebenso wie 
Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und der-
gleichen stets geistiges Eigentum von SCHINKO 
und dürfen weder vervielfältigt, noch ohne Zustim-
mung Dritten zugängig gemacht werden und ste-
hen unter dem Schutz der einschlägigen gesetzli-
chen Bestimm ungen hinsichtlich Vervielfältigung, 
Nachahmung, Wett  bewerb usw.; sie sind auf jeden 
Fall vom Kunden als Geschäftsgeheimnis zu be-
handeln.

11. Höhere Gewalt

Der Eintritt unvorhersehbarer oder vom Parteien -
willen unabhängiger Umstände, insbesondere alle 
Fälle höherer Gewalt, zu welchen u.a. auch Streiks, 
Betriebsstörungen, Ausbleiben von Zulieferungen 
von Energie und Vormaterialien zählen, berechti-
gen SCHINKO zur Verlängerung der Liefertermine 
und -fristen nach Maßgabe des Umfangs und 
Andauerns dieser Umstände und ihrer Folgen, ohne 
dem Kunden ein Rücktrittsrecht vom Vertrag oder 
einen Schadenersatzanspruch zu gewähren. 
SCHINKO ist bei Vor liegen derartiger Umstände je-
doch auch zur gänz lichen oder teilweisen Storni-
erung des Auftrages berechtigt, ohne dass der 
Kunde daraus Ersatz ansprüche ableiten kann.

12. Anwendbares Recht/Gerichtsstand/

Schlussbestimmungen

12.1. Es gilt österreichisches materielles Rechts. 
12.2. Der Vertrag unterliegt österreichischem Re-
cht. Bei Kunden mit Sitz innerhalb der Europäis-
chen  
Union oder einem EFTA Staat gilt Linz als Gerichts-
stand vereinbart. Alle aus oder in Zusammenhang 
mit Verträgen mit Kunden mit Sitz außerhalb der  
Europäischen Union oder einem EFTA Staat sich 
ergebenden Streitigkeiten werden nach der 
Schiedsge richtsordnung der Internationalen Han-
delskammer von einem gemäß dieser Ordnung er-
nannten Schiedsrichtern endgültig entschieden. 
Schiedsort ist Linz. Es gilt österreichisches mate-
rielles Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Die im Schiedsverfahren anzuwendende Sprache 
ist Deutsch. Der Auftragnehmer behält sich in beid-
en Fällen jedoch das Recht vor, seine Ansprüche 
auch am ordentlichen Gerichtsstand des Kunden 
zu klagen.
12.3. Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche 
Än derungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. 
be dürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Auch 
das Abgehen vom Schriftlichkeitserfordernis hat 
schriftlich zu erfolgen.
12.4. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden 
Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die un-
wirksame bzw. undurchführbare Bestimmung ist 
vielmehr durch eine wirksame oder durchführbare 
zu ersetzen, die den mit der ersteren verfolgten 
wirtschaft lichen Zwecke soweit wie möglich ver-
wirklicht. Gleiches gilt für unbeabsichtigte Ver-
tragslücken.
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